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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Die Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als „W�chterin �ber die Banken“ steht in letzter Zeit immer

wieder im Mittelpunkt der tagesaktuellen Berichterstattung. So beschloss der Bundestag am 23.4.2009, zu den Vorg�n-

gen um die Hypo Real Estate (HRE) einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der kl�ren soll, ob Erlasse, Weisungen,

�ffentliche �ußerungen und Unterlassungen u.a. auch der BaFin zur Schieflage der HRE beigetragen haben. F�r Aufre-

gung sorgte ferner die Ver�ffentlichung der streng vertraulichen BaFin-Liste zu Bankrisiken, die zwischenzeitlich eine

Strafanzeige der BaFin gegen Unbekannt wegen Verletzung der Verschwiegenheitspflicht nach sich gezogen hat. Der

aktuelle Beitrag von Fischer/Lepper behandelt die krisenbedingte Versch�rfung der BaFin-Befugnisse nach dem Gesetzent-

wurf zur St�rkung der Finanzmarkt- und Versicherungsaufsicht.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Stephanie Pautke,

RAin und Partnerin im B�ro

von Baker & McKenzie,

Frankfurt

SelektivvertriebundeBay:
Streit umScout-Schulranzen

Am23.4.2009hatdasLGBerlin–16O729/07–

entschieden, dass ein Markenhersteller auch

im Selektivvertrieb einen H�ndler beliefern

muss, der die Produkte (hier Scout-Schulran-

zen) mittels eBay weiterverkauft. Obgleich

nicht rechtskr�ftig und bisher ohne ver�ffent-

lichte Entscheidungsgr�nde, hat das Urteil in

der Presse einige Beachtung gefunden; dies

vor allem als Best�tigung des eBay-Gesch�fts-

modells, das verst�rkt auf den gewerblichen

Weiterverkauf von Neuwaren setzt. Uner-

w�hnt bleibt, dass das Urteil Grundfragen des

Selektivvertriebs betrifft. Anders als 2008 das

LG Mannheim – 7 O 263/07 – ignoriert das LG

Berlin offenbar erneut, dass f�r den selektiven

Vertrieb im Internet Besonderheiten gelten

m�ssen. Im Selektivvertriebw�hlt der Herstel-

ler seine H�ndler anhand bestimmter objekti-

verunddiskriminierungsfrei zuhandhabender

Kriterien aus. Sind diese Kriterien rein qualita-

tiv und rechtfertigt das Produkt den Vertrieb

durch ausgew�hlte Fachh�ndler, fehlt es trotz

Selektion an einer Wettbewerbsbeschr�n-

kung. Internetvertriebkannz. B.�berAnforde-

rungen an die Gestaltung derWebseite an die

Qualit�tsvorgaben f�r den station�ren Handel

angepasst werden. Die autorisierte Webseite

entspricht also der autorisierten Verkaufsst�t-

te im station�ren Selektivvertrieb. Internetver-

k�ufe haben damit im Grundsatz direkt von

der autorisierten Webseite zu erfolgen. Es

bleibt abzuwarten,mit welchen Argumenten-

sich das LG Berlin �ber diese Besonderheiten

des Selektivvertriebs hinweggesetzt hat.

Entscheidungen
EuGH: Verbraucherschutz – Aufl�sung des

Kreditvertrags bei Nichterf�llung der

Lieferantenpflichten

Mit Urteil vom 23.4.2009 – Rs. C-509/07 – hat

der EuGH entschieden: Der Verbraucher hat in

dem Fall, dass der Lieferant seine Verpflichtun-

gen nicht erf�llt, das Recht, auf Aufl�sung des

Kreditvertrags und auf R�ckzahlung an den Kre-

ditgeber bereits gezahlter Beitr�ge. F�r dieses

Recht des Kunden ist es keine notwendige Vo-

raussetzung, dass zwischen Verk�ufer und Kre-

ditgeber eine Ausschließlichkeitsbeziehung der-

gestalt besteht, dass Kredite an Kunden dieses

Lieferanten allein von dem betreffenden Kredit-

geber bereitgestellt werden.
(Quelle: PM EuGH vom 23.4.2009)

EuGH: Kein generelles Verbot von

Kopplungsangeboten in EU-Mitgliedstaaten

In den verbundenen Rechtssachen C-261/07 und

C-229/07 hat der EuGH mit Urteil vom 23.4.2009

wie folgt entschieden: Das Gemeinschaftsrecht

steht einer nationalen Regelung entgegen, die

Kopplungsangebote eines Verk�ufers an einen

Verbraucherungeachtetder spezifischenUmst�n-

de des Einzelfalls verbietet. Die Mitgliedstaaten

d�rfen keine strengeren als die in der Richtlinie

�ber unlautere Gesch�ftspraktiken festgelegten

Maßnahmenerlassen,undzwarauchnicht,umein

h�heres Verbraucherschutzniveau zu erreichen.
(Quelle: PM EuGH vom 23.4.2009)

BGH: Zahlungsverbot des Vorstands ab

Insolvenzreife – �berwachungspflichten

des Aufsichtsrats

Der BGH hat mit Urteil vom 16.3.2009 – II ZR 280/

07 – entschieden: Das Zahlungsverbot des § 92

Abs. 2 S. 1 AktG (entsprechend § 64 S. 1 GmbHG)

gilt ab Eintritt der Insolvenzreife und nicht erst ab

dem Ende der Insolvenzantragsfrist. Stellt der

Aufsichtsrat fest, dass die Gesellschaft insolvenz-

reif ist, hat er darauf hinzuwirken, dass der Vor-

stand rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellt

und keine Zahlungen leistet, die mit der Sorgfalt

eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-

sch�ftsleiters nicht vereinbar sind. Verst�ßt er

hiergegen schuldhaft, kann er der Gesellschaft

gegen�ber zum Schadensersatz verpflichtet sein.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-961-1

unter www.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
�nderung des Außenwirtschaftsgesetzes

in Kraft getreten

Am 24.4.2009 ist die �nderung des Außenwirt-

schaftsgesetzes und der Außenwirtschaftsver-

ordnung in Kraft getreten. Aufgrund dessen

kann das Bundeswirtschaftsministerium k�nftig

in Ausnahmef�llen den Erwerb deutscher Unter-

nehmen durch Investoren aus L�ndern außer-

halb der EU/EFTA pr�fen, die mindestens 25%

der Stimmrechtsanteile eines inl�ndischen Un-

ternehmens erwerben m�chten.
(Quelle: BMWi PM vom 23.4.2009)

Dazu demn�chst der Beitrag von Krause.

Bundestag: Reform des

Kontopf�ndungsschutzes beschlossen

Der Bundestag hat am 23.4.2009 den Gesetzent-

wurf der Bundesregierung zur Reform des Kon-

topf�ndungsschutzes beschlossen. Mit der Re-

form wird erstmalig ein sog. Pf�ndungsschutz-

konto („P-Konto“) eingef�hrt. Auf diesem Konto

erh�lt ein Schuldner f�r sein Guthaben einen au-

tomatischen Basispf�ndungsschutz in H�he sei-

nes Pf�ndungsfreibetrags. Dabei kommt es nicht

darauf an, aus welchen Eink�nften dieses Gutha-

ben herr�hrt. K�nftig genießen damit auch

Selbstst�ndigePf�ndungsschutz f�r ihrKontogut-

haben.
(Quelle: PM BMJ vom 23.4.2009)

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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